
Erscheint regelmäßig jeden Freitag, im übrigen nach Bedarf. Jährlicher Bezugspreis 
3.00 Mark. — An Ins ertio as - Gebühren sind für die Spaltenzeile oder deren Raum 20 Pfennig 
zu zahlen. Inserate werden allwöchentlich bis Donnerstag Vormittag 9 Uhr angenommen.

Stück 28 S«Wiuii¡, ben 28. Juni 1918.

Werordnungen unü Bekanntmachungen.

Bekanntmachuug betreffend Frachtverkehr mit Lebens- und Futtermittel«. 
'494]. 1. Nach § % der Verordnung über die Angabe des Inhalts von Lebens- und 
Futtermittelsendungen vom (6. April (9(8 — R. €>. Bl. S. (89 — ist jeder, der nach
bezeichnete Lebens- und Futtermittel, allein oder mit anderen Erzeugnissen gemengt, mit 
der Eisenbahn als Wagenladung, Stückgut oder Expreßgut versendet, verpflichtet, auf 
den Frachtbrief oder den sonstigen von dem Absender auszustellenden Beförderungs
papieren den Inhalt der Sendnung nach Art und Menge genau anzugeben.

V Getreide (Roggen, Weizen, Spelz, Dinkel, Fesen, Euer, Einkorn, Gerste, 
Hafer),

2. Hülsenfrüchte (Erbsen, einschl. Futtererbsen aller Art, Peluschken, Bohnen, 
einschl. Ackerbohnen, Linsen, Wicken),

3. Buchweizen, Hirse,
4. Erzeugnisse ans den zu Rr. 1 bis 3 genannten Früchten, nämlich: Mehl, 

Schrot, Grieß, Graupen, Grütze, Flocken, Malz, Grünkern.
Außerdem hat der Verlender folgende besondere Angaben hinzuzufügen:
V bei Gemenge aus Getreide, auch in Mischung mit Hülsenfrüchten, sowie 

bei Spelz, Dinkel, Fesen, Euer, Einkorn, die Bezeichnung: „Getreide",
2. bei Hülsenfrüchten die Bezeichnung „Hülsenfrüchte",
3. bei Früchten, die zur Aussaat bestimmt sind, außerdem die Bezeichnung: 

„Saatgut",
4. bei Erzeugnissen aus Getreide die Bezeichnung: „Erzeugnis aus Getreide", 

bei Erzeugnissen aus Hülsenfrüchten die Bezeichnung: „Erzeugnis aus Hülsenfrüchten".
Die Aebertretung dieser Vorschriften zieht strenge Bestrafung nach sich.
11. Um die Verteilung und zweckmäßige Verwendung der unter Ziffer 1, Absatz (, 

Nummer ( bis 4 genannten Früchte und Erzeugnisse sicherzustellen, ist ferner mit 
Wirkung vom 20. Juni 1918 ab angeordnet worden, daß bei der Versendung dieser 
Güter mit der Eisenbahn (auch 'Kleinbahn) eine Abschrift des Beförderungspapieres 
(Frachtbrief, Eisenbahnpaketadresse) in einem „an die Reichsgetreidestelle, Abteilung 
Frachtprüfuna, in Berlin W 50" gerichteten und freigemachten Umschläge der Eisen
bahngüterverladestelle zu übergeben ist; der Brief darf nicht verschlossen sein, damit die 
Eisenbahnhüterverladestelle vergleichen kann, ob die Abschrift mit der Urschrift über
einstimmt. Dies gilt auch für nachträgliche Anweisungen, die vom Absender (vergl. 
§ 73 der Eisenbahnverkehrsordnung) oder vom Empfänger über die Sendung getroffen 
werden. Die Einreichung der Abschrift des Beförderungspapieres ist beim wagen- 
ladungs-, Stückgut- und beim Expreßgutverkehr erforderlich.

Eine vorherige behördliche Genehmigung oder Abstempelung der Versendungs- 
papiere ist vom 20. Juni ab für die Verladung der eingangs erwähnten Früchte und 
Erzeugnisse nicht mehr erforderlich, dies gilt auch für die Sendungen an die Heeresver
waltung und an die der Reichsgetreidestelle unterstellten Betriebe.

Oppeln, den (6. Juni (9(8.

Dse Rrgierrrngspriistdent.
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Bekanntmachung der Neichsbeklcidungsstelle über Bezugsschein»» rbot für 
Bettwäsche und Matratzendrell sowie Herstellungsverbot für Polsterware«.

Vom 15 Juni 1918.
[495] . Huf Grund der Bundesratsverordnung über Befugnisse der Reichsbekleidungs- 
stelle vorn 22. März 1917 (Reichs-Gesetzbl. S. 257) wird folgendes bestimmt:

§ V
Die Bezugsschein-Prüfungs- und AusfertigungssteUen dürfen künftig Bezugs

scheine auf Bettwäsche oder für ihre Herstellung bestimmte Stoffe sowie aus Malratzen- 
drell im Rahmen der Neuen Richtlinien 11 Fassung für Erteilung von Bezugsscheinen, 
nsbesondere der Bestandsliste 11. Fassung vom 13. Oktober 1917 nur für Kranke gegen 
ärztliche Bescheinigung, für Wöchnerinnen und Säuglinge gegen eine Bescheinigung des 
Arztes oder der Hebamme oder gegen Vorlegung einer amtlichen Geburtsbescheinigung 
erteilen.^

Sonstige Antragsteller sind aus bezugsscheinfreie Papiergarn-Erzeugnisse zu ver
weisen.

Gewerbetreibende, die sich im Besitze von Bettwäsche oder Matratzendrell be
finden, können ihren verkäuflichen Bestand an diesen Gegenständen der Reichsbeklei- 
dungsstelle Verwaltungsabteilung (Abteilung B für Anstaltsversorgung) melden, die die 
ihr gemeldeten Bezugsquellen auf Antrag den Inhabern der auf diese Gegenstände 
lautenden, von der Reichsbekleidungsstelle, Abteilutig B für Anstaltsversorgung, ausge- 
fertigten Bezugsscheine nachweisen wird.

8 2. .
Die gewerbsmäßige Umarbeitung von fertiger, für den Verkauf bestimmter 

Bettwäsche zu Gegenständen anderer Art ist verboten.
Verboten ist ferner die gewerbsmäßige Verarbeitung von Web-, Wirk- und 

Strickwaren zur Herstellung von Polsterwaren, insbesondere von Matratzen.
Die aus Veranlassung der Reichsbekleidungsstelle, der Heeresverwaltungen oder 

der Marineverwaltung erfolgende Verarbeitung wird hierdurch nicht berührt.
§ 3.

Web-, Wirk- und Strickwaren, zu deren Herstellung ausschließlich Papiergarne 
oder bezugsscheinfreie Stoffe verwendet werden, werden von der Bestimmung des § 2 
nicht betroffen.

S %.
Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen des § 2 werden auf Grund des 

§ 5 der Bundesratsverordnung über Befugnisse der Reichsbekleidungsstelle vom 
22. März 1917 mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe bis zu zehn
tausend Mark oder mit einer dieser Strafen bestraft.

Neben diesen Strafen kann auf die in § 3 der genannten Bundesratsverordnung 
bezeichneten Nebenstrafen erkannt werden.

8 5.
Diese Bekanntmachung tritt mit dem 16. Juni 191$ in Kraft.
Berlin, den 15. Juni 19)8.

AeichsKeKLeiÄungsfteUe.
Stadtrat Dr Temper,

Stellvertreter des Reichskommiffars für bürgerliche Kleidung.

Berlin, den 18. Juni 1918.
Gemüse und Obst.

[496] . Im Hinblick auf die kommende Zwangsoewirtschastung des Herbstgemüses ist es 
notwendig, jetzt schon einen Zeitpunkt feltzusctzen, an dem die Tätigung von Lieferungs
verträgen ihren Abschluß finden soll. Als diesen Zeitpunkt bestimme ich den 30. Juni 
1918. Nach Ablauf dieses Tages dürfen Lieferungsverträge über Frühgemüse wie über 
Herbstgemüse nur noch im Namen der Geschäftsabteilung der Reichsstelle und zu deren 
alleiniger Verfügung abgeschlossen weiden. Alle vorher adgeschlosseneu Verträge müssen 
bis längstens 15. Juli 1918 der Reichsstelle zur Genehmigung oerliegen. Eine Aus
nahme hiervon besteht nur für Lieserungsvertrage über gelbe Kohlrüben, die auch über 
den 30. Juni 19l8 hinaus abgeschloffen werden dürfen.

Die für Beauftragte von Kommunalverbäuden und Großverbrauchern zum Ab
schluß von Gemüseliefecungsverträgen ausgestellten Ausweiskarteu verlieren mit Ablauf 
des 30. Juni 1918 ihre Gültigkeit.

Vr«mn;ialsteUe für Gemüse und Gdst.
Der Vorsitzende v. Tilly.
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Verbot des Betretens des Waldes mit unverwahrtem Feuer oder Licht. 
Anordnung.

[497] . Auf Grund des § 9 b des Gesetzes über den Belagerungszustand vom 4. Juni 
1851 (Gesetz-Samml. Z. 451} und § 1 des Gesetzes betreffend Abänderung dieses Gesetzes 
vom 11. Dezember 1915 (Reichsgesetzbl. S. 813) bestimme ich: .

§ -
Es ist verboten, mit unverwahriem Feuer oder Lich- den Wald zu betreten oder 

sich diesem in gefahrbringender Weise zu nähern, sowie im Walde einschließlich der 
hindurchführendeu Wege oder außerhalb der Waldgrenze in einer Entfernung vis zu 
3Ö Metern zu räucher oder Feuer anzünden.

Das Verbot des Feuermachens bezn.hi sich nicht auf die im Walde beruflich 
tätigen Personen, wie Waldarbeiter, Köhler, Förster usw.

§ 2.
Wer das Verbot des § 1- übertritt, oder zu seiner Uebertretung auffordert oder 

Nnreizt, wird mit Gefängnis bis zu einem Jahre bestraft.
Sind mildernde Umstände vorhanden, so kann auf Haft oder auf Geldstrafe bis 

zu fünfzehnhundeit Mart erkannt werden.
§ 3.

Diese Anordnung tritt mit dem Tage der Verkündung in Kraft, mit dem 
31. Oktober 1918 außer Kraft.

Breslau, den 14. Juni 1918.
Der stell». Kommandierende General.

Freiherr von Egloffstein, General der Infanterie.

Betrifft Friseur- und Barbiergewerbe. 
Anordnung.

{4981. ?lnf Grund des § 9 b des Gesetzes über den Belagerungszustand vom 4. Juni 
1851 (Ges. S. S. 451) und § 1 oes Gesetzes betr. Abänderung dieses Gesetzes vom 
11. Dezember 1915 (Reichsgesetz Bl. <5. 813) bestimme ich:

§ 1.
Personen, die an einer Haar- oder Hanlkrankheit des Kopfes ober des Gesichts 

(Bartfleche, Furunkel ufro.) leben, dürfen in öffentlichen Bordier, Frisier- und Haar- 
schnkidestuben nicht bedien' werden, es sei denn, daß sie eine ärztliche Bescheinigung 
darüber beibringen, daß die Krankheil nicht ansteckend ist.

§2-
Wird während des Haarschneidens, Frisierens ober Rasierens in einer öffent

lichen Barbierstube eine vorher nicht bemerkte Haut- oder Haarkrankheit enbetft, fo sind 
die dabei benutzten Messer, Scheer-m, Bürsten. Kämme, Tücher usw. vor dem Weit-r- 
gebrauch in folgender Weise zu entseuchen.

Scbeeren, Rasiermesserklingen und Haarschneidemaschinen müssen mindestens 
5 Minuten lang in kochendes Wasser getanch! werden,

Bürsten und Kämmesind mindestens eine Stunde in eine 3°/<> Kiesarni-, Kresol- ober 
30/« Wasserftoffsuperoxydlösung zu legen. Die Losara ist in einem mit einen Deckel gut ver
schlossenen Porzellan- oder Glasgefäß aufzubewahren und kann wiederholt benutzt weiden.

Handtücher und Mäntel müssen ausgekocht und irisch gewaschen werden. Papier
servietten sind zu verbrennen.

§ 3.
Die Bedienung aller mit Haar- ober. Hautkrankheiten des Kopfes behafteten 

Personen außechalb der öffentlichen Barbierstuben darf nur mit Rasierzeug erfolgen, 
das bei anderen nicht gebraucht wird, falls nicht im Sinne des § 1 eine ärztliche Be
scheinigung darüber vorliegt, daß die Krankheit nicht ansteckend ist

Das Feldheer braucht dringend Hafer, Heu 

und Stroh! Landwirte helft dem Heere!
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Ein für den allgemeinen Gebrauch bestimmter RLsierpinsel darf mit dem Gesicht 
des zu Rasierenden nicht in Berührung kommen. Zum Einreiben des Seifenschaumes 
darf nur die jedesmal gründlich gewaschene Hand oder ein eigener Pinsel des zu Rasie
renden benutzt werden.

Die Verwendung von Schnurrbartbinden, Schwämmen, Waschlappen, Alaunstein 
und Puderquaste für den allgemeinen Gebrauch ist verboten.

4 5.
Vor und nach der Bedienung eines Kunden sind in allen Fällen die Hände 

sorgfältig zu waschen. Die benutzten Instrumente und Geräte, insbesondere die Scheeren, 
Messer und Seifennapfe, müssen jedesmal gründlich gereinigt, Bariklammern ausgekocht 
werden.

5 8-
Ein Abdruck dieser Anordnung ist in allen öffentlichen Barbierstuben usw. an 

einer für jedermann sichtbaren Stelle auszuhängen.
6 7-

Zuwiderhandlungen werden mit Gefängnis bis zu einem Jahre bestraft. Sind 
mildernde Umstände vorhanden, so kann auf Haft oder aus Geldstrafe bis zu 1 500 Mk. 
erkannt werden.

7 8.
Diese Anordnung tritt am 21. Juni 1918 in Kraft.

Breslau, den 14. Juni 1918.

Der stellv. Kommandierende General.
Freiherr von Egloffstein, General der Infanterie.

Lublinitz, den 15. Juni 1918.
Ausfuhrverbot für Heu aus der Ernte 1918.

[499] . Auf Grund der Verordnung über Kriegsmaßnahmen zur Sicherung der Volks
ernährung vom 22. Mai 1916 (R.-G.-Bl. S. 401), vom 18. August 1917 (R.-G.-Bl. 
S. 823) und der Verordnung über den Verkehr mit Heu aus der Ernte 1918 (R.-G.-Bl. 
S. 368) wird für den Kreis Lublinitz folgendes bestimmt:

§L
Jede Ausfuhr von Heu aus dem Kreise Lublinitz ist bis auf Weiteres verboten 

Ausnahmen von diesem Verbot werden vvm Kreisausschuß aber in den dringendsten 
Fällen gestattet.

8 2.
Alles verfügbare Heu muß bis zur Erfüllung des dem Kreise auferlegteu 

Lieferungssolls an das hiesige Proviantamt abgeliefert werden.
§3-

Zuwiderhandlungen gegen vorstehende Anordnung werden nach § 10 der Ver
ordnung über den Verkehr mit Heu aus der Ernte 1918 pom 1. Mai 1918 (R.-G.-Bl. 
S. 368) mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe bis zu 10 000 Mark 
oder mit einer dieser Strafen bestraft.

Neben der Strafe kann auf Einziehung der Vorräte erkannt werden, auf die 
sich die strafbare Handlung bezieht, ohne Unterschied, ob sie dem Täter gehören oder nicht.

Der Versuch ist strafbar.
§4.

Diese Anordnung tritt mit dem Tage der Veröffentlichung in Kraft.

Lublinitz, den 17. Juni 1918.
Grietzkarten.

{50 0]. In Abänderung meiner Verfügung vom 10. Juli 1917 (Kreisblatt Stück 31, 
Nr. 568) sind fortan für die Ortsbehörden zum Bezug von Grießkarten nicht mehr die 
Ortspolizeibehörden zuständig, sondern nur das Kgl. Landratsamt. Die Ortsbehöröeu 
sind verpflichtet, gleich nach der Geburt eines Kindes unter Angabe von Namen und 
Geburtsdatum die erforderlichen Grießkarten vom Kgl. Landratsamt einzufordern.

Der Königliche Kandrat. I. V.: Waekerzapp.

Hierzu Beilage«.
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zu Stück 28 des Lublmiher Krrisblattes pro 19(8.

Lublinitz, den 18. Juni 1918.
Kaffee-Ersatzmitt el.

[501] . Den Ortsbehörden sind wiederum Verteilung an die Brotbszagsoerechtigten 
di? Kaffeeersatzmarken Nr. 4 zugegangen. Die Verbraucher haben die Brñeñabschnitte 
bis zum 10. Juli <918 bei de,, Kaufleuten adzugebeu, Zur geregelten Versorgung der 
Bevölkerung mit Kaffeeersatzmtteln iff es uubedntgt uoiwendig, daß die vorgeschriebene 
Abgabefrist genau inne gehalten wird. Die Ortsbehörden werden um umgehende 
Bekanntmachung auf ortsübliche Weise ersucht.

Lublinitz. den 27. Juni 1918.
Ueberfchreitung der Höchstpreise.

[502] . Wegen Ueberschreitung der Höchstpreise sür Kirschen wird der Frau Alexandrine 
Liß und der Frau Klara Franke, legrerer im Laden von Novozimski, der Handel mit 
Kirschen untersagt

Zuwiderhandlungen haben die Schließung der Geschäfte zur Folge.

Lublinitz, den 21 Juni 191g.
Verkauf landesüblicher Fahr enge uftv.

[503] . Das Train depot VI. Armeekorps in Zreslau teilt mit, daß die Verkäufe gebrauchter 
landesüblicher Fahrzeuge sowie einzelner Zubehörteile fortan wie früher nur an

jedem Mittwoch nach dem 1. und 15. jedes Mts. 10 Uhr vormittags, 
aus dem Wagenplatze des Depots hinter der Gasanstalt 3 (Trebnitzerstcaße) stattfinden.

Lublinitz, den 21. Juni 1918.
Kleinhandelshöchflprsis für Zucker.

[504] , Der Kleinhandelspreis für Zucker wird vom 1. Juli er. ab um 2 Psg. je Psd. 
erhöht. Der Verkaufspreis für Zucker im Kleinhandel beträgt mithin vom 1. Juli ab 
je Pfund 41 Psg.

Lublinitz, den 25. Juni 1918.
Sonderzuweisung Non Lebensmitteln auf A-Karten.

[505] . Ans Nr. 20 der Lebensmittelkarte A entfällt */8 Pfd. Graupe. Die Ware wird 
vom 1. bis 6. Juli bei den Kaufleuten ausgegeben.

Lublinitz, den 22. Juni 1918.
Ruhen von Unfall- und Invalidenrenten.

[506] . Die Ortrbehörden werden darauf hingewiesen, daß Unfall- und Invalidenrenten 
nicht gezahlt und Quittungen über solche Renten nicht bescheinigt werden dürfen, wenn 
der Rentenempfänger länger als einen Monat in Strakhaft genommen oder in einem 
Arbeitshause oder in einer Besserungsanstalt untergebracht ist. Dagegen könne« 
Familienangehörige solcher Rentenempfänger bei mir den Antrag auf Ueberweisung der 
sonst ruhenden Rente stellen.

Lublinitz, den 25. Juni 1918.

Bezug von Nähgarn.
[507] . Laut Bestimmung der Reichsbekleidungsstelle vom 20. April 1918 ist zum Be
zug und Vertrieb von Leinen-Nähgarn auf je 20000 Einwohner nur eine Bedarfs
stelle (Kleinhändler) zuzulassen. Für den hiesigen Kommunalverband bestimme ich al« 
Vedarfsstellen folgende Kaufleute:

Kaufmann Urbanczik, Lublinitz,
Kaufmann Pick, Lubluntz,
Kaufmann Wladislaw Günther, Guttentag, 
Kaufmann Hermann Brauer, Woischnik.



Zum Bezug von Leinenuähzwirn sind nur die landwirtschaftlichen Betriebe und 
Arbeiter berechtigt. Auf einen landwirtschaftlichen Betrieb entfällt ein Röllchen Leinen- 
nühzwirn Betriebe mit nur einer Person bleiben unberücksichtigt, Beiriebe mit *2 Personen 
empfangen nur gemeinsam mit einem ebenfalls 2 Personen umfassenden Betrieb ein 
Röllchen Leinen-Nähzwirn. Bei Dominialarbeitern ist stets für 8 Personen ein Röllchen 
Zwirn berechnet.

Die Leineni ähzwirnbezugstärteu kommen pon den Ortsbehörden zur Verteilung.
von den Bezüge marken st-.d die Kestelladschnitle bis spätestens zum 5. Juli er. 

den vorgenannten Bedarssstellen abzugeben zwecks Aufnahme in eine Kundenliste.
Die Bezugsausweise sind vvn den betreffenden Bedarfsstellen abzustempeln.
Für die Beoaifsstelle Lublinie (Kaufmann Pick) kommen folgende Ortspolizei' 

bezirke in Betracht: Sumpen, Kochtschütz, Listan, Kofchmieder, Schloß-Lnblinitz.
Für Kansmonn Urbanczik Lüblinitz: Ortspolizeibezirke: Stahlhammer, Groß 

Lagiewnik, Schierokau, Pvwonkan, Soboro und Stadt Lnblinitz.
Für Kaufmann Günther Grrttentag: Stadt Guttentag, Ortspolizeibezirke 

Schloß Gurtenlag, Gwosdziav und Ponschau.
Für Kaufmann Brauer Woischnik: Ortspslizeibezirke: Woischnik, Lubschau, 

Zielonna und Helenentbal.
Eine Abweichung von dieser Regelung ist unstatthaft und stellt genaue Be

lieferung der Bedansstellen in Frage.
Schneider und Schneiderinnen sind ebenfalls an die ihnen auf ihren Bezugs

ausweis angegebene BedarfssteUe gebunden.
Tie Bedarfsstellen haben umgehend die fertiggestellten Kundenlisten dem 

Kommunalverband eiuzureichen und eine Abschrift davon zurückzubehalten. Die Bestell- 
sbfchnite, wie die Bezugskarten die nach Abgeben durch Durchstreichen zu entwerten sind, 
sind nach erfolgter Zwii «Verteilung dem Kvmmunalverbande einzufenden.

Der Kleinhandelshöchstpreis für ein Röllchen (Kärtchen) Leinennähzwirn 
beträgt 15 Pfennig.

Lüblinitz, den 25. Juni 1918.
Nährmittelkarten für 8 und 4 jährigen Kinder.

[508] . Vom 1. Juli 1918 an wird die Sonderzuweisung von Nährmitteln für die 
Kinder bis zum 2. Jahre auch auf diejenigen im 3. und 4. Jahre ausgedehnt. Den 
Ortsbehörden stad blaue Nährmiktelkarten zur Verteilung zugesaudt worden. Monatlich 
wird auf die blauen Karten 1 Pfd. Nährmittel und 1 Paket Zwieback ausgegebe». Tie 
Ware kommt ebenfalls nur bei den bekannten Kindernährmittelnverteilungsstellen des 
Kreises zum Verkauf.

Die Einforderung der blauen Lebensmittelmarker! hat durch die Ortsbehörden 
unter Angabe von Name und Geburtsdatum des betreffenden Windes beim Kgl. Land
ratsamt zu erfolgen.

Verlorene Karten werden nicht ersetzt
Die Ortsbehörden werden um umgehende Bekanntmachung vorstehender Verfügung 

ersucht.

Lüblinitz, den 26. Juni 1918.
Reichs-Reisebroturarken.

1. Reugestaltung der aus insgesamt 50 g Gebäck lautenden Marken infolge Wegfalls der 
10-g-Abschnitte.

[509] . Technische Schwierigkeiten, inbesondere die Beschaffung der Numerierwerke, 
machen es erforderlich, die 10-x- Abschnitte der auf insgesamt 50 g lautenden Reichs- 
Reisebrotmarkön Wegfällen zu tasten.

Dadurch wird eine Umgestaltung der Marken bedingt: Der kleine schwarze 
Reichsadler erscheint am linken Rande. Die Wertangabe unter dem Worte „Reise- 
-Brotmarke" wird anstatt „40 g Gebäck" künftig „Fünfzig Gramm Gebäck" lauten. 
Endlich werden die 50-g-Markenbogen um 1 cm schmäler gehalten werden.

Die in Bahern und Württemberg zur Ausgabe gelangenden 50-x-Rarken werde« 
sich son denen in den übrigen Bundesstaaten nicht mehr unterscheiden.

2. Gültigkeitsdauer der jetziger Reichs-Reisebrotmarken.
Durch die Umgestaltung wird die Gültigkeitsdauer der bisherigen, mit 10-g- 

Abschnitten versehenen 50-g-Marken nicht berührt. Sie bleibe« also neben den Marken 
obne 10-g-Abschnilte dauernd gültig.

Der Königliche Kandrai. I. B. Wackerzapp



Lublinitz, den 20. Juni 1918. 
Ueberschreilung der Höchstpreise.

fölO]. SBegen WfTMndhmg brr ß6$fiptetk für gkifd) unü girifd)wartn iß bei grau 
Alexandrine ßtfi in ßubliut^ der Handel mit Fleischwaren untersagt worden.

Lublinitz, den 26. Juni 19(8.
Arbeiter-Wshnungen auf dem Lande.

pU]. Die Zahl der vorhandenen Arbeiter-Wohtmiigen in der Landwirtschaft ist fast 
überall unzureichend, zumal infolge des Saisonarbeit rsystems bisher weniger Familien- 
Wohnungen benötigt worden sind. Auf einen groß?» Zuzug von ausländischen Arbeits
kräften kann nun aber nach Tage der Dinge wenigstens iür die ersten Jahre der kom
menden Friedenszeit nicht gerechnet' werden.' Ls wird daher das Bestreben der Arb it- 
steber auf dem Lande dahin gehen müssen, möglichst viel einheimische Arbeiter-Familien 
bei sich aufzunehmcn.

Line Einzahl j?on Industriezweigen wird voraussichtlich nach dem Ariege eine 
gewisse Zeit wegen Mangel an Rohstoffen ihre Tätigkiit nicht in vollem Umfange, 
wie vor Ausbruch des Arieges, aufnehmen können und daher gezwungen fein, ihre 
Arbeitskräfte zu vermindern.

Die möglicherweise so arbeitslos gewordenen Aräfte werden versuchen müssen, 
in anderen Lrwerbszweigen ihr Fortkommen zu finden. Lin erheblicher Teil dieser 
Arbeiter, besonders diejenigen, die vom Lande stammen und die Landarbeit kennen, 
werden den Wunsch haben auf das Land zurückzukehren. Der Landwirtschaft selbst 
würde damit H)r gedient sein, da auf diese Weise die Möglichkeit entsteht, einheimische 
zuverlässigr Arbeitskräfte zu gewinnen.

Das Haupterfordernis, diese Rückwanderer aufzunehmen und zu erhallen, besteht 
darin für genügende Wohnungen (möglichst mit Acker- und Gartenbenutzung) zu sorgen.

Das Kriegswirlschaftsamt für Schlesien Abteilung Demobilmachung, Breslau 2, 
hat auf diese wichtige Frage das Augenmerk gerichtet und veranstaltet durch einen 
Fragebogen B Erhebungen über beabsichtigte Neu-, Um- und Ausbauten von Arbeiter- 
Wohmmgen. Da jede Landgemeinde und j-der Gutsbezirk das größte Interesse daran 
haben muß, möglichst wie! Arbeitskräfte zu bekommen, so kann nur dringend geraten 
werden, diese Vorarbeiten des Kriegswirtschaftsamtes für die spätere wirtschaftliche 
Demobilmachung in der erdenklichsten Weise zu unterstützen und zu fördern. Ls ist bei 
dem Krtegswirtschastsamt erne Bau-Beratungs- und Prüfungsstelle eingerichtet worded. 
Alle Antniae auf Neu-, Um- und Ausbauten von Arbeiter-Wohnungen, Viehstallen rinn 
«Scheune» sind durch die zuständige Kriegswirtschaftsstelle tunlichst bald dem Kriegswirt- 
skhastsamt für Schlesien, Abteilung Demobilm-chung, Breslau 2, einzureichen Jedem 
Bauantrage ist eine Zeichnung über den projektierten Ban beizufügen, auch ist die er
forderliche Bausumme anzugeben. Auf Grund der Anträge wird das Kriegswirtschafts- 
amt von Fall zu Fall die Freigabe der nötigen Baumaterialien nachsuchen.

Ls ist, worauf nochmals hingewiesen wird, durch genaue Beantwortung der 
an das Kriegsw'rtschaftsamt einzureichenden Fragebogen A Aussicht vorhanden, bei der 
späteren Demobilmachung der Landwirtschaft eine möglichst genügende Anzahl von 
^Arbeitskräften zuzuführen. Größte Genauigkeit bei den Angaben und schnellste Ciu- 
senduug der Fragebogen, wie auch der Bammträge sind im Interesse der Landwirtschaft 
dringend geboten. ______________________________

Lublinitz, den 28. Juni 1918.
Prämierung von Stutfohle«.

Ml2s. Unter Hinweis auf metre Kreisblattbekanntmachung vom 27. April lslß 
(1. Beilage zu rrreisblatt Stück 18, Seite 222/223) mache ich hterdurch bekannt, daß der 
Termin für die Prämierung auf Freitag, den 12.. Ami er, nachmittags 2 Uhr festgesetzt 
worden ist. Die Fohlen sind ans dem Piase vor dem schießhans: in Lublmiy vorzu- 
stelleu. Nachstehend teile ich die in Betracht kommenden Bedingungen mit:

4 1. Zweck ist Schaffung eines reinblütig gezogenen Stutenstammes, Erziehung, 
ber Züchter zur Züchtung nach Abstammung, zur Führung von Zuchtregtstern und natur- 
gemäßen Aufzucht. ,

5 2. Es werden in dem Prämierungsjahr geborene, einjährige und zweyShnge 
Stutfohlen prämiert. Die Fohlen müssen möglichst i.eiiiblüti.fl jein, zum mindesten von 
einem Hengst, der für den Kreis anerkannten Rasse und einer Mutter abstamme". .welche 
einer ebensolchen Hengst zum Vater hat. Pom Jahre 1917 <ch muß auch die Groß
mutter von einem solchen Hsngst abstammen. Die Abstammung der Mutter muß durch 
Deck- und Füllenscheine nachaewiesen werden.
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H 3. Bei Prämierung ist besonders auf geraden Gang, Liefe und Beinstärke, 
sowie auf gute Haltung und Huspflege zu achten. Die zweijährigen Fohlen dürfen nicht 
angespannt gewesen sei".

4 4. Die Festsesung der Höhe der Prämien bleibt den Kreisen je nach den 
verfügbaren Mitteln überlassen, doch hat die Mindesthöhe 50 Mark zu betragen, 
empfohlen wird sie aber mit 100 Mark. Die Prämien sind nur für den Kleingrund
besitz bestimmt.

5 5. lieber die prämierten Fohlen muß der Besitzer ein Znchtregister führen, 
aus dem der Verbleib bezw, später die Verwendung als Zuchtstute heevorgeht. Formulare 
hierzu liefert die Landwirtschaftskammer.

Außerdem sind die prämierten Fohlen in ein Kreisregister einzutragen, deren 
Führung der Prämierungskommission obliegt bezw. untersteht. Jede Veränderung im 
Verbleib der Fohlen, ebenso später die Nachkommen sind von dem Züchter innerhalb 
acht Wochen zum Kreisregister zu melden Das Unterlasten der Meldung kann durch 
Beschluß der Kommission mit einer Strafe von 3 bis 10 Mark geahndet werden.

6 6. Die einmal prämierten Fohlen sind alljährlich bei den Füllcnschauen 
wieder vorzuführen. Lie sollen zu Zuchtstuten aufgezogen werden und sind auch als 
solche bei den Füllenschanen solange vorzuführen, bis mindestens zwei von ihnen 
geborene Fohlen mit vorgestellt worden sind.

Die Unterlassung der Vorführung eines prämierten Fohlens ohne Erlaubnis 
des Vorsitzenden der Pramierungsko-ittnission kann mit 3 bis 10 Mark bestraft werden. 
Sämtliche Strafgelder fließen der Prämieruagskassc zu.

7 7. Ein Verkauf des ohlens ist nur innerhalb des Kreises und unter der 
Bedingung zulässig, daß be neue Käufer sich schriftlich bereit erklärt, in die Pflichten 
des bisherigen Besitzers einzutreten.

Verkauft der Züchter das prämierte Fohlen besjimmnngSwidrig, so hat er den 
dovpelten Wert der P änne zurückzuzahlai.

Von der Zurückzahlung kann er auf seinen Antrag von der Kommission ent
bunden w.rden, wenn er eine Zwangslage (Wassers-, Feuersnot, Erbregulierungrn, 
Bankerott) nachweist, oder das Fohlen sich derartig schlecht entwickelt hat, daß es zur 
Zucht nicht tauglich ist, oder wenn es als Stute nicht zukommr. Vor 'dem Verkaufe 
muß dem Vorsitzenden der Prämiernngskvmmission Anzeige gemacht werden.

8 8. Die B stimmungen besonders § 5 bis 7 werden jedesmal vor der 
Prämierung bekannt gegeben. Dec Besitzer eines prämierten Fohlens ei kennt sie durch 
Unterschrift und durch Annahme der Prämie für bindend an.

Für den hiesigen Kreis anerkannte Rasse (f. o. § 2) sind nur Warmblüter — 
also'Preußen, Graditzer, Vollmut — nicht aber Oldenburger.

Die FoytenbeUtzer muffen sich schleunigst Fohlenscheiue für die Fohlen und mög
lichst auch für die Muiterstute besorgen, die sie bei den Privatstationshaltern und den 
König!. Stationshalteru, eventuell auch direkt bei der zuständigen Gestätsverwaltuns 
erhallen. Die Scheine sind zur Schau mstzubring-m, andernfalls kann das Fohlen von 
der Prämierung zurückgewiesen werben. Die Fohlen sind gut zu füttern und zu pflegen, 
besonders auch die Hufe; sie müssen 'Auslauf erhalten und kurz vor der Schau geführt 
werden; zweijährige dürfen nicht angespannt fein.

Für die Prämien sind in di stem Jahre und (voraussichtlich auch in dem kom
menden) gegen 3000 Mark verfügbar; die Sache hat also große Wichtigkeit für unsere 
Fohlenzüchter.

Ich beauftrage hierdurch die Gemeindevorstände, dies sofort zitr Kenntnis jedes 
einzelnen pferdezüchtenden Besitzers in der Gemeinde zu bringen, nnd mir spätestens bis 
zum 8. Juli er. zu melden, daß dies geschehen.

Ebenso ersuche ich die Magistrate nm diese Bekanntgabe und Anzeige vom 
Geschehenen.

Endlich ersuche ich die Herren Lokalvereiusvorsitzenden, das Interesse ihrer Mit
glieder hierfür anzuregen.

Die Gemeindevorsteher weise ich noch besonders darauf hin, daß die Fohlen
scheine ordnungsmäßig ausgefüllt fein müssen.

Bei diesem Termin sind auch die Stntett und Fohlen vorzuführen, die vom 
Kommistar der Landwirtschaftskammer, Amtsrat Hepner in Bziunkau, im Juli 1915 an 
Landwirte des Kreises abgegeben worden sind.

Auch dies, ist össtnilich bekannt zu geben.

Der Königliche Karrdrat. H. B.: Wackerzapp.
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zü Stück 28 des Lubknitzer Klersdlattes Pis W18.

Luösinitz, bett 27. Jtrni 19!?.

Erhebung des gartenmäßigen Gemüsebaues.
[513]. Diejenigen Gemeinde- und Gutsvorstände die mit der Einreichung der Listen für 
die gart-nmäßig'',. G- müsea- pfl.ra^u«wm -»•;$ >m in. ctfiu -bc fi.p/ werden an joiortige 
Einreichung derselben erinnert. Alle am 2. Juli d. Is. nicht eiuqeaanqenen Nachweisungen 
werden durch kostenpflichtige Boten abgeholt. ' ' "

Der Königliche Kandrat. I. B.: Wackerzapp.

Zwangsversteigerung. Im Wege der Zwangsvollstreckung soll zur A ifhebung 
der ErLe^r,Gemeinschaft am 16. Juli HM, vormittags 10 Uhr — an der Drichtsstelle 
- Zimcker Nr. 1! — versteigert werden.das im Grundbuchs von Eziefchawa, Blatt Nr. 56 
(eingetragener Eigen lumer am 22.. ‘Sprit 1918, dein Tage der Eintragung des Pesstei- 
gerungsvermerks : d-r Kgl. Gerichtsvollzieher Anton Zaporowski in Muskau O.-L.) 
eingetragene Grundstück, bebauter Hofraum.im Dorfe, Hauswarten, Gemarkung Czieschowg, 
Kartenblatt 2, Parzellen N . 126/40, 127/38, 4 ar, 85 gm groß, GrundjMermutterroütz 
Art. 66, Nuyung-wert 60,—. Mk., Gedäudesteuerolle Nr 45.

Amtsgericht Lublirritz, den 18. Mai 1918.

Arrfgebot. Die verwitwete Kaufmann Frau Magdalena Hartwrg geborene 
Scheithauer in Ludlinitz, ve: treten durch Rechtsanwalt Bernard in Oublinitz, hat das 
Aufgebot des Grundschuldbrirfes vom 17. Januar 1910, Oer G00Q Mark Grundschglh 
mit Zinsen, hafteed auf Blatt Nr. 286 Luoetzko für den Aanfmann Palrntius Hartwitz 
in Lublinitz beantragt Der Inhaber der Urkunde wird aufgefordett, spätestens in bent auf

de« 1«. Oktober IS,8, vormittags LI Uhr

vor dem utiterzsichneten Gericht Zimmer Nr. 11 anberaumlen Aufgebotstrrmine seine 
Rechte äiiznmeVbHi und die Urkunde vorigen, widrigenfalls die üxastloserPrung der 
Urkunde erfolgen wird.

Amtsgericht Lttblinitz, den 17. Juni 1918.

Das Sammeln von Beeren und Pilzen in den Forstrevieren Schstrokau-Jezoryg, 
Cziasnau-Moll-a ohne Erlaubnisschein wird verboten.

Erlaubnisscheine sind in der Öberförsterei Schierokan gegen nachstehende 
ZMWtz W.VHMS IMD—i8 Mr"Ul Empfang zu nehmen: ' «*■

a) für fremde Sammler............ .......................................  .... 12,— Mk.

b) für Sammler aus den Gemeinden von welchen diß Herrschaft die
Jagd gepachtet hat, sowie Sammler aus den Guttzbezirken . . . 6,— Mk.

c) fpr vorübergehende heschWgte ßlchestex . . . ; . , . . . . . 9>— M 

d) für ständige Land-, Forst- und Gartenarbeiter, welche durch tzgH.
Sammeln ihre Arbeitszeit «icht verfürzep ...... Mk.

Der Berkaus tzn Händler Mir an andere Pexfpnen ist pertzhtep M Wf ßch 
an die atiimch destemen Aufkäufer ewdlgen.

Zuwiderhandlungen sind strafbar und haben den Verlust des ErlaulmisscheineH 
ohne jede EntfMdiguug ÄerWttelgebuhr und die Äusckeisung aus deck Walde zur Folge.

Schierokan O.-S., den 25. Juni 1918.
Der Ob-rfSrst-r. Thon. M
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Bekanntmachung. |

Die im das Et mjabr 1918 fc-tms tzt ; 
Gemeiudesteuei liste bei («diicttu-r Es ubi ■ 
Lnblinitz, enrhaliei'd dieji-nigen ©emeinbe ■ 
«ingesrfsenen. deren Ber-rniagung nach einen- ' 
Jahiestinkonimeu don vichi mehr uí» ¡ 
900 Mk. zu fi"ginten Normalsi > sanen - 
zwecks Heranziehung zur .icommpnarkeucr ¡ 
erfolñt ist, liegt vom 1 Juli b Js. ab ! 
14 Tage lang in ter ülätrmeieifaffe zur • 
Einsicht a

Gegen die Wra alaguna stelit de- Sleu-1 
erpflichtioen binnen eine■ vom Tni^- bei - 
Auslegung btt Lisi- an 'zu bemh ..-»de-, t 
Buß von 4 Wochen bie ¿'eruhing beim | 
Vorsitzenden bei Veianlaaunatzkonmission 
für den strei© Ludlimg zu.

ijubiinię, ben 26 Juni 1918.

Der Magistrat I. V.: Kreemc°r.

Wir suchen zum sofortigen Antritt einen

in der Polizei betaut ist. Der besuchte 
initfl int r Anleitung Mwlich selbständig 
und flott arbeiten könnei:. Anstellung auf 
Mühbtduüyi Meldungen mit Gehaitsan- 
ivrüäien sofort zn richten an den

Magistrat in ^'ublinitz.

Lekanntmachuug.
Die Räude in de.-- Pferdrdestäuden des, 

Revierförster Conrad und den Stolle.-besttzer ■ 
Josef Iolodzvsizyk, Fran Ctronfef und 
Anton Wandyk ill Kotzmen i|t erloschen.

Schloß Guttentag, den 25. Juni 1918.

Der Anrtsvorstrhcr.

Eine 

KMttWsW 

verkauft Kiser, Pieikau bei K ? schentin.

1. SB if entferne id) Dei' 
beissenden Tabakgescbmacb? 

zugl. id> Änkitung zum Beizen.
2. ?i-lbfrkerstellur!g von Zigarren, Ziga

retten, Kautabak usw. ohne Hilfsmittel.
?•. Pflege bei in,¡ifbauten Tabakpflanzen 

und verarbeite!! zu
Rauchtabak.

4 Verarbeiten von Blätteni und Blüten
;« Tabakersatz;

Reicht" -inleitungcn, jede 90 Pfennig.

Petze für TM und ßchtz 

äh lich P-iii. asa- i'Lmack) kiebt 1.90 M, 
mittel 2 50 ?3L, na>k 2 90 M. — Jede

Packi: g reicht für 5 Pfund Tabak.
G. Weller, Rösrath (Rheinland).

Ardkitkl iiiife Askltkriixri

============== stellt sofort ein -------- ,—
Königliches Droviaut-Amt Lublinitz O-.S.

Mw»- LKmttPlim mt8e«te»,sMe 

M Mm», aimmtrltult i. Stniiiteita 

finden sofo ri Beschäftigung. Meldunpen auf unserer Baustelle tit Kruppamützle 
im Baubüro.
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2 Fahrstuhlführer

werben für halb gesucht. Kriegsverlehte werben bevvizugt. Ausführ
liche Angebote unter Beifügng von ZeuquiS - Abschriften sind an

Papierfabrik Stahlkammer

W richten.

in allen Stärken 6»nd Längen verkaufen 

Sachs & Winterstein, Pr. Herby OS.

Holz-Werlcatsf«

Donnerstag, den 4. Juli, vormittags 10 Uhr, werden im Kochanowitzer 
Waide, Forstort Strzems, an der Bahnstrecke Kochanowitz—Lissau fol
gendes Nutzholz auf Ort und Stelle meistbietend verkauft:

5 rm Buchennutzscheite

29 rm Weißbuchennutzrollen I. u. II Kl.

Kochanowitz, deu 26 Juni ly 18.

Die von Aulock’sehe Forstverwaltung

Laut Bestätigung brr P'vvinzialstelle für Gemüse und Obst, 
Breslau, sind für nachfolgende Ortschaften die Unteraufkanfer wie 
folgt.bestellt worden:

"4 r'" -7

Station Stnhlhammer: Wilhelm Preiß, Stahlhammer, 
Stadt Lublinitz: Magistrat Lublinitz,
Station Pr. Herby (Lissau): Jakob Preiß, Beuthen, 
Forst Kocki schütz: Forftverwaltung Kochtschütz, 
Station Schierokan: Frau Marie Gorny, Wendzin, 
Station Pludt-r-Pawonkau: Wilhelm Lobe, Pluder, 
Station Guttentag: Frau Cäcilie Herzmann, Guttentag 
Station Cziasnau: Frl. Anna Chmieletzki, Wendzin.

Ich mache höflich darauf aufmerksam, daß nur die bezeichneten 
Personen in meinem Auftrage und auf den vorgeschriebenen Fracht
briefen Waldbeerea an die von mir aufgegebene Adressen versenden 
dürfen, und daß nur diese Personen berechtigt sind, Beeren auszukaufen. 
Die in dem Bezirk von den llnterauftaufern e: richteten Sammel- 
stellen. müssen einen Ausweis d:s zuständigen Nnterauskäusers besitzen, 
daß die dortselbst gesammelten Beeren einem der bezeichneten Unter
au flauste gehören.
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tm ersten Stock, bestehend aus 4 Zimmern, 
Küche und Nedcngclnh ist sofort zu ■ ver
mieten und vom 1. so. zu beziehen.

Ili meMm'Hause, Rosenberger Str. 
sind

midriebst Beigrlaß forint zu oerinieieit 
zum 1. C'tober zu beziehen.

Josef Mcrcreowih.

Bekanntmachung.
Die für das Steuerjahr .! 918 festgesetzte 

f§emdtibc8?uerpfte der Stadt Gutt:.:tag 
enthaltend diejenigen Gemeinde-Eingesessenen, 
deren Veranlagung nach einem Jahresein
kommen von WWt m hr als !W. Mark zu 
fingjerren Normalsteuersätzen zwecks Heran
ziehung zu stommunalstener erfolgt ist. 
tfegTbom 1. Juli d. JZ. ab Í4 Kkge lang 
hr* 1 Der Kämme reikajse.zur Aussicht auL.

N PrechWMMOkU

Zur 1. Klasse 238.. Lotreric, Ziehuugs- 
bcq.mi am 9. Jaü, -sind nach

's Lose zu 5 Mark

14 Lose zu 10 Mark 

zu haben bei
Apotheker Sodmrf«

Gegen die. Veranlagung futrí dkff^teuer- 
vflichtigeu turnen einer von? Tage der 
Auslegung der Liste an zu beregnenden 
Ñrist von vier Wachen die Berufung beim 
VorstMLeu bei BeranlagungßkoMmiston 
für den Kreis Lublin'itz zu.

Gutteutag, den 24. Juni 1918.

Der Magistrat» 
- ---------------- -— ------ -— -------—— ---------- -

frisch oder getrocknet. ViktyNia Drogerie 
B PiotrowSA), SribMch O.-Schl.

Lotterie-Agentur Lublinitz.

Mtoiä*

Flachsröste Konstadt 0.-S

Redaktion: Für den amtlichen Teil Kreissekretär Uliczka in Lublinitz 
den Inseratenteil: Georg Kolano Druck und Verlag von Georg Kolano, Lublinitz.

Der Einkauf des 1918er Strohflachses im Kreise 

Lublinitz ist uns von der Xrwgsflachsbau-Gesell- 

schaft übertragen werden. Wir bitten alie Flachs 
bähenden Land^^/^l MMehst BAU initżti- 

teilen, wieviel Morgen Flachs sie gebaut haben, 

damit wir bei unserer demnächstigen Bereisung 

des Kreises in der Lage sind, den Flachs zu 

besichtigen und anzukaufen.



Extra Ketlage

W Stück 28 des Lublimtzer Kreisblattes pro 1918.

Lublinitz, ben 27. Juni 1918.
Eierablieferung.

[914]. Die Anordnung des Kreisausscbuffes vom 9. März d. Is. betr. die Ablieferung 
der Mer sowie die dazu erlassene Ausführungsanweisung vom 10. März d. Js. sind von 
einer großen Anzahl Hühnerhaltern völlig unbeachtet geblieben. Auch die an einzelne 
Hühnerhalter gerichteten besonderen Aufforderungen waren nicht von dem Erfolge begleitet 
der bei einigem Verständnis für die außerordentlich schwierige wirtschaftliche Lage, in 
der wir uns befinden, härte erwartet werden können.

Der Mangel an Lebensmitteln macht sich insbesondere in den größeren, nicht 
laadwirtschafttreibenden Jndustrieorten je länger, je mehr fühlbar. Hier sollen die 
Mer Abhilfe schaffen.

Dem Kreise ist die Lieferung von 600000 (Sierr, auferlegt worden. Abgeliefert 
find aber bisher nur 209000 Eier. Der Kreis ist also noch mit 400000 Eiern im Rück
stände. Dagegen haben andere Kreise des Regierungsbezirks, die erheblich mehr zu liefern 
hatten, das Ablieferungsfoll zum Teil schon ganz, zum Teil bis zu a/s erfüllt. Der 
Kreis Lublinitz ist leider der schlechtest liefernde Kreis.

Ich fordere daher die Hühnerhalter nochmals dringend auf, ihrer Ablieferungs
pflicht pünktlich nachzukommen und mache ausdrücklich darauf aufmerksam, daß ich gegen 
Säumige mit Strafen vorgehen werde, und zwar können verbängt werden: Geldstrafen 
bis zu 150 Mk., an deren Stelle im Nichtbeitreibungsfalle Haftstrafe bis zu s Wochen 
treten kann.

Ferner ordne ich an, daß den Hühnerhaltern, die ihrer Ablieferungspflicht gar- 
nicht, oder nur in geringem Umfange nachgekommen sind, die Zuckerkarten für den 
Monat Juli und die weiteren Monate solange vorzuenthalten sind, bis sie ihre Eierabliefer- 
ungspflicht erfüllt haben. Die Markenausgabestellen haben sich sofort davon zu über
zeugen, welche Hühnerhalter hierfür in Frage kommen.

Neben der Geld-und Haftstrafe wird die Enteignung der Hühner verfügt werden.

Lublinitz, den 28. Juni 1918-
Passieren von Eisenbahnübergängen.

lsiö]. Auf Antrag der Königlichen Eiseilbahndirektion Kattowitz wird folgendes zur 
öffentlichen Kenntnis gebracht:

Die durch Ueberfahren von Fuhrwerken auf Wegeübergängen vorkommenden 
Unfälle häufen sich in letzter Zeit sowohl auf Haupt- als auch auf Nebenbahnen in 
auffallender Weise.

In den meisten Fällen trifft die Schuld den Geschirrführer. Wiederholt ver
suchten diese, namentlich auf den unbewachten Wegeübergängen der Nebenbahnen noch 
vor den Zügen, deren Geschwindigkeit sie unterschätzen, über den Bahnkörper zu kommen; 
ste öffneten zu diesem Zweck wohl gar die Ueberwegsschranke eigenmächtig. In anderen 
Fällen wieder achteten die Geschirrführer vom Wagenplane verdeckt, plaudernd, ange
trunken ober schlafend, nicht auf die Annäherung an die Bahn, auf die Züge und Signale 
und gerieten entweder unmittelbar oder nach dem Durchbrechen geschloffener Umwegs- 
fchranken vor den Zügen auf die Gleise ober blieben auf dem Bahnkörper stehen, und 
wurden von den niedergehenden Schrankenbäumen eiugeschlossen oder fuhren von ihrem 
Fuhrwege abbiegeud auf dem Bahnkörper statt ans der Straße weiter. Alle Zug
schranken sind mit Läutevorrichtungen (Glocken) versehen. Diese Glocken sollen etwa 
12 bis 15 Töne geben, bevor die Schlagbäume herunterzugehen anfangen, und sollen 
Mährend des Heruntergehens weiterläuten. Mit den gleichen Glockenstgnalen wird das 
Oeffnen der Schranken angekündigt.

Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen des § 794 der Betriebsordnung 
find nicht stillschweigend zu dulden, sondern uach Möglichkeit zu verhindern und zur 
Weiterverfolgung behufs bahnpolizeilicher ober gerichtlicher Bestrafung unnachfichtlich zur 
Anzeige zu bringen.

Der § 79* der Eisenbahnbau- und Betriebsordnung lautet 1—3 pp, 4. Es ist 
untersagt, die Schranken ober sonstigen Einfriedigungen eigenmächtig zu öffnen, oder zu
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überschreiten, etwas daraufzulegeu oder zu hängen. So lange dir Nebergänge geschlossen 
sind, wenn au den mit Zugschranken versehenen Uebergängen die Glocke ertönt oder wenn 
ein Zug sich nähert, müssen Fuhrwerke und Tiere an den Warnungstafeln, wo solche 
fehlen in angemessener Entkernung von der Bahn angehalten werden. Fußgänger dürfen 
bis an die Schranken der damit versehenen Uebergänge herantreten.

g# gnnbrmt & %.: Wackerzapp.

Lublinitz, den 27. Juns 1918.
Eiureichung der Besitzsteuer- und Kriegsstener-Einnahmebüchek»

{516]. Unter Bezugnahme auf meine Kreisblattverfügung vom 28. Februar d. Js. 
sKreisblatt Stück 10, S. 120) werden die Hebestellen aufgefordert, die Besitzsteuer- und 
die Kriegssteueremnahmebücher für das Rechnungsjahr 1917 ordnungsmäßig abzuschließen, 
zu bescheinigen und bis zum 15. August d. Js. nebst etwaigen Belagen an mich zur 
Prüfung einKreichen. Die Bücher werden dann hier bis auf weiteres aufbewahrt werden.

Lublinitz, den 28. Juni 1918.
Auslegung der Gewerbesteuerrolle, Gemeindefteuerliste und 

Aufrechnung derselben.
[5171. Mehrere Ortsbehörden sind noch mit der Einreichung der Bescheinigungen über 
die Auslegung der Gewerbesteuerliste, sowie mit der Röckreichung der Zustellungslisten 
über Einkommen-, Gewerbe- und Betriebssteuer-Veranlagungs-Benachrichtignngen im Rück- 
stande.

Von den betreffenden Ortsbehörden wird nunmehr Erledigung innerhalb 
8 Tagen bestimmt erwartet.

Ferner ist in den Gemeindesteuerlisten die Spalte 31 (bet den neuen Gemeinde- 
steuerlisten Spalte 37) aufzurechnen und das Ergebnis gleichfalls innerhalb 8 Tagen 
zusammen mit dem Bericht darüber, wieviel Steuerpflichtige zu 4 Mk., 2,40 Mk., 1,20 Mk. 
unD darunter veranlagt worden finí», dem Herrn Vorsitzenden des Kreisausschusfes (nicht 
mir) nach dem in der Kreisblattverfügiing vom 8. Mai 1914, Beilage zu Stück 19 des 
KreiZblattes für 1914 gegebenen Muster anzuzeigen.

Der Vorsitzende der GukriMMAßeNer-Nkrll«lagmgs-KüMMlssl0u. Wackerzapp.

HOTEL BARANEK, LUBLINITZ.

Sonnabend, den 6. Zu!i, abends 8 ‘Uhr

Heiterer Abend

oercinstaltei von

Artar Babranke 

dem Sänger lustiger Lieder,

Käthe Habel-Belmers 

und Alfons Fink

oom ßobetheater in Breslau.

Am Klaviers EUGEN PATER.

Eintrittskarten im Üoroerkauf im Gafe 
Baranek. Nummeriert. 1. 9I. 2.50 M., 
unnummeriert. 2. Fi. 2.00 M., Saal
platz 1.50 S7T., Stehplatz 0.75 Mark.

Äeidihaltiges Programm !
Opern- und Operettengesänge 
heitere Bieder u. Öorträge.Qanzduette ¡


